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Unter dem Tıtel „Universales un! partıkulares Recht in der Kırche konkurrierende

der integrierende Faktoren“ fand VO 3() März bıs DE Aprıl 1998 eine ırchen-
rechtliche Tagung 1n Irıer Die Vortrage dieser Tagung werden 1mM vorliegenden
Sammelband dokumentiert. Mıiıt der Beziehung 7zwischen Gesamtkirche und Teilkirche
1St eın Thema angesprochen, das schon In der Geschichte der Kirche immer wıeder 1n
den Blick gekommen 1St. Aufgrund HCCS Entwicklungen hat die Frage nach der Be-
ziehung VO unıyersalem und partikularem Kırchenrecht auch heute eine besondere Arı
tualıtät Ich werde 1U  - aut vier Zentralvorträge des vorliegenden Bandes e1in-
gehen. Der (ım Jahr 1998 1el trüh verstorbene) Würzburger Kanonist Weigand
versucht, die Geschichte VO Gesamtkirche und Teilkirche beleuchten (Dıe histori-
sche Dıiımension des Beziehungsverhältnisses 7zwischen Universal- und Partikularkirche,
1-3 Lut dies 1n den tolgenden sieben Schritten: Schon 1m Neuen Testament zeıgt
sich eine Einheıt 1n entsprechender Verschiedenheit. Gemäfß Apg 15 und Gal erlangen
die Christen das Heıl nıcht durch die Beschneidung und die Beobachtung des Gesetzes,
sondern allein durch den Glauben Jesus Christus. In der Heidenmission des Paulus
wurde allein 1€eSs betont. In den judenchristlichen Gebieten dagegen kamen uch noch
die SOs Jakobusklauseln Z Tragen, eın friedliches Zusammenleben VO uden-
und Heidenchristen ftördern. Im Briet des Klemens Rom die Gemeinde VO

Korinth wiırd bereıts nde des erStTEIN ts die gemeindeübergreifende Sorge uch
für den Frieden 1ın anderen Gemeinden oreifbar und zugleich die rechtliche Konkretheit
kirchlicher Amter. Fıne ZEWISSE organısatorische Untergliederung VO benachbarten
lokalen Kirchen entwickelte sıch schon ın den ErStFten christlichen Jahrhunderten
deutlichsten 1in Agypten, alle Kırchen VO: Alexandrıa abhängig lieben, ebenso ın
Italien mıiıt der Unterordnung die römische Kıirche Papsttum als Appellations-
ınstan7z und Orientierungsstelle. Wirklichen Finfluf(ß aut die Entfaltung der Prımats-
rechte des Papstes, spezıell als Appellationsinstanz un! Zuständigkeit für (JAuUSae MALO-
YEeSs en Vor allem die pseudo-isidorischen Dekretalen se1ıt der Mıiıtte des elften ts
ausgeübt, als in Verbindung mıt anderen Gründen die elıt dafür reif W al. Da durch
die Gesetzgebung der Konzilien und der Papste iıne Vereinheitlichung der Kırche CI -

reicht wurde, liegt auf der Hand und mu{fl hier nıcht näher erläutert werden. Beı1 der
Bischofsbestellung läfßt sıch (1im Laufte der Jahrhunderte) eın Wandel OIl relatıver Eı-
genständigkeit der Einzelkirche oroßer römischer) Zentralisation feststellen.

Ähnlich W ar N be1 den Dıispensen unterschiedlicher Art Doch hat hier in Jüngster
e1ıt eine Umkehrung der Entwicklung stattgefunden. Mıt dem Zweıten Vatikanum und
der Aufwertung des Bischofsamtes reifte die Erkenntnis, da{ß Z ordentlichen Aut-
trag eines Bischofs und daher uch seinen Amtsvollmachten gehört, 1m Finzelfall VO

allgemeınen Kirchengesetzen . dispensieren (vgl 87) Krämer (Universales und
partikulares Recht Zur Mehrstufigkeıit 1m kirchlichen Rechtssystem, 47  9 der als der
„Spirıtus rector“ der Tagung 1n Trıer gelten darf,; schlägt zunächst eıne Mehrstufigkeıit
1MmM geltenden Recht VOIL,; ennt ann einıge Konflikrtfälle und zieht schliefßlich den tol-
genden Schlufß, der wohl als Fazıt der BaAaNZECIL Tagung gelten dart: Zr Katholizität der
Kırche gehört beides, der unıversale und der partikulare Charakter. Um diesen
Doppelaspekt deutlicher 1n Erscheinung (reteN lassen und die Lehre des Konzıils 1n
rechtlicher Hinsicht weiterzuentwickeln, sollte der Ausbau eıner Mehrstufigkeıt 1m
kırchlichen Rechtssystem vorangetrieben werden. Während die einzelnen Codices eine
tiefere Anpassun AIl Geılst und Eıgenart der jeweıliıgen Kultur (In:  Ituratıon ermöglı-
chen, ware Au yabe einer Lex Ecclesiae fundamentalıs, den unıversalen Charakter der
Kırche deutlich machen. Hierdurch könnte iın eın helleres Licht gerückt werden, da{fß
das unıversale und das partikulare Recht der Kirche nıcht konkurrierende, sondern 1N-
tegrierende Faktoren bilden, deren wechselseıitiger Bezug Wesen und Auftrag der Kır-
che bestimmt“ (69) Reinhardt (Kodikarischer Ehebegriff un:! Ehetraditionen,
141—-152) edenkt die Inkulturation d€S Christentums eım FEherecht. Er legt die tol-
gende These VOT: Zwar stellt der kodikarische Ehebegriff (vgl die 1055 und

616



PRAKTISCHE HEOLOGIE

eıne anzustrebende Zielvorstellung dar, ber sollte (ın der katholischen Kirche) uch
dıie Möglıchkeit der Duldung un! Akzeptanz anderer Ehetradıtionen geben, die der An-
nahme und dem Praktızıeren des christlichen Glaubens als nıcht entgegenstehend AalSC-
sehen werden mussen. Reinhardt tragt BG ob CS klug und notwendig sel, iın den afrıka-
nıschen Mıssıonen VO: Anfang auft einer kırchlichen Eheschließungsform
insıstiıeren. Er kann dabe!1 darauf hinweisen, dafß die Eheschließungstorm erSsSt durch das
Tametsi-Dekret VO 1563 un in einıgen Ländern erst durch das Ne- Iemere-Dekret VO  -
1908 allgemeın verbindlıch vorgeschriıeben wurde. Werneke (Das kırchliche VermoO-
gensrecht eın klassısches Beıispiel für die partikularrechtliche Ausgestaltung unıversal-
kırchlicher Normen, 165—1 79) zählt 14 Punkte auf, die auf dem vorliegenden Gebiet)
Zu Universalrecht gehören; alles andere sollte das Partikularrecht regeln. Diese
Punkte selen hier aufgelistet: Dıie Vermögensfähigkeıit der Kırche und ıhr Recht auf
Vermögen. Dıie Notwendigkeıt für und das Recht der Kirche auf eın eigenständıges
Vermögensrecht. Die Definition dessen, W as als kırchliches Vermögen gelten hat
und dessen Zweckbindung. Die Vielheit kırchlicher Vermögensträger (Institutentheo-
r1e). Einheitliche Vermögensmassen für die grundlegenden verfassungsrechtlichen
kirchlichen Gemeinschattstormen. Dıie allgemeinen Zuständigkeiten für die VermO -
gensverwaltung. Der treuhänderische Charakter aller kirchlichen Vermögensverwal-
tung Die allgemeinen Prinzıpien und Grundsätze der Vermögensverwaltung. Die
klassıschen Schutzelemente der kırchlichen Vermögensverwaltung Ww1e Autsichtsfunk-
tiıonen, Rechenschaftspflichtigkeit, Alıenationsbeschränkungen und die Unterschei-
dung VO Akten ordentlicher und aufßerordentlicher Verwaltung mMi1t den entsprechen-
den Rechtsfolgen. Staatlıch-zivilrechtliche Absicherung des Vermögensrechts durch
entsprechende Verweisungen. DE Dıi1e Grundlagen des Abgabewesens und seıner For-
80915408 Dıie Unterhaltssiıcherung für alle Dıienstträger. 13 Die Festschreibung VO Be-
teılızungsgremien für die Vermögensverwaltung und die Mitwirkung sachverständiger
Lajen. Der gegenseıtige Austausch der (suüter 1n horizontaler und vertikaler Rıch-
Lung. „Damıt sınd für den Bereich des Vermögensrechts die notwendıgen Rege-
lungsinhalte orob umrıssen, deren ine gesamtkirchliche Gesetzgebung ZUuUur Wahrung
der Communıio-Struktur 1MmM Diıenst der Einheit bedartft. Alles weıtere obliegt dem
kirchlichen Lebensvollzug VOT Ort“ Eın Verzeichnis der Mitarbeıiter (229 f $ eın
Verfasserregister — und eın Quellenregister (235—-239 schließen dieses sehr
schöne Buch ab. Ich habe mıiıt gröfßtem Interesse gelesen. SEBOTT

MÜLLER, LUDGER, Der Rechtsbegriff ım Kirchenrecht. Zur Abgrenzung VO Recht und
Moral 1n der deutschsprachigen Kırchenrechtswissenschaftt des und Jahrhun-
derts (Münchener Theologische Studien; I1T Kanonuistische Abteilung 52) St Ottı-
lien EOS Verlag 1999 XM S graph. Darst.
Gute CHetre katholische Bücher über dle Grundlegung des Kirchenrechts kann Ian
den Fingern eiıner Hand abzählen;: die vorliegende Arbeıt VO Müller gehört
diesen Banz wenıgen u Büchern 1m Bereich der (katholischen) Fundamental-

kanonistik. Genauerhin geht 1n der vorlıiegenden Untersuchung den Rechtsbe-
griff, insbesondere die begriffliche Abgrenzung VO Recht nd Moral, WwI1e€e S1e 1n der
NeEUeEeren deutschsprachigen Kirchenrechtswissenschaft vVOrsSlNOMM wurde. Die Ar-
beit hat 1er Kap Im ersten (Philosophische und historische Vorgaben, wırd VOT
allem ant erwähnt. Dieser hat den Rechtsbegriff durch 1er Merkmale bestimmt:

Recht gehört 711 Bereich der Sıtten. Rechtsgesetze können 11UT rein iußere Hand-
lungen betreffen. Diese (GGesetze können uch rein außerlich erfüllt werden; das innere
Moaotiv bzw. die innere Haltung spielt dabeı keine Rolle Dıie Erfüllung rechtlicher Cje-

kann daher uch durch einen iußeren Zwang herbeigeführt werden. Nach ant
und nach der Französischen Revolution stand die Kirchenrechtswissenschaftt 1n der
Mıtte des S ın einer Phase des Neuanfan nıcht 1Ur 1n organisatorischer, SOI1-
ern uch 1ın inhaltlicher Hınsıcht. Durch die Au klärun W ar der unmıttelbare Zusam-
menhang mıt der scholastischen Philosophie unterbroc worden, un! uch die be-
wußfte Wiıederaufnahme scholastischer Tradition konnte nıcht davon absehen, da{fß
durch die autklärerische Philosophıe manches, W as bislang als selbstverständlich ANSCSC-
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